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Änderungstarifvertrag Nr. 1  
vom 31. März 2008  

zum Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten des Bundes  
in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Bund) 

vom 13. September 2005 
 

 

Zwischen 

 

der Bundesrepublik Deutschland,  

vertreten durch das Bundesministerium des Innern, 

 

einerseits 

 

und 

 

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), 

vertreten durch den Bundesvorstand, 

 

diese zugleich handelnd für 

- Gewerkschaft der Polizei, 

- Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt und 

- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 

 

und 

 

dbb tarifunion, 

vertreten durch den Vorstand, 

 

andererseits 

 

wird Folgendes vereinbart: 
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§ 1 

Änderungen des TVÜ-Bund zum 1. Januar 2008 

Der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten des Bundes in den TVöD und zur 

Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Bund) vom 13. September 2005 in der Fas-

sung vom 24. November 2005 wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 1 wird die Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1 wie folgt gefasst:  

 

 „Unterbrechungen von bis zu einem Monat sind unschädlich.“ 

 

2. Nach § 6 Abs. 3 wird folgende Protokollerklärung eingefügt: 

 

„Protokollerklärung zu Absatz 3:  
1Am 1. Januar 2008 wird das Entgelt der individuellen Endstufe für Beschäftigte 

der Entgeltgruppen 1 bis 9, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost An-

wendung finden, um den Faktor 1,08108 erhöht. 2Der Berechnungsschritt für 

allgemeine Tariferhöhungen zum 1. Januar 2008 ist erst im Anschluss an die 

Faktorisierung nach Satz 1 zu vollziehen.“ 

 

3. § 7 wird wie folgt geändert:  

 

a) In Absatz 3 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 angefügt:  

 

„3§ 6 Abs. 3 Satz 4 gilt entsprechend.“ 

 

b) Nach Absatz 4 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 

 

„Protokollerklärung zu den Absätzen 3 und 4: 
1Am 1. Januar 2008 wird das Entgelt der individuellen Zwischenstufe für 

Beschäftigte der Entgeltgruppen 1 bis 9, für die die Regelungen des Tarif-

gebiets Ost Anwendung finden, um den Faktor 1,08108 erhöht. 2Der Be-

rechnungsschritt für allgemeine Tariferhöhungen zum 1. Januar 2008 ist 

erst im Anschluss an die Faktorisierung nach Satz 1 zu vollziehen.“ 

 

4. § 8 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

 

 „(3) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Absätze 

1 bzw. 2 auf schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Beschäf-
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tigte, die bei Fortgeltung des BAT/BAT-O bis spätestens zum 

31. Dezember 2009 wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewäh-

rung oder Tätigkeit höhergruppiert worden wären, unabhängig davon, ob 

die Hälfte der erforderlichen Bewährungs- oder Tätigkeitszeit am Stichtag 

erfüllt ist. 2In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 erhalten Beschäftigte, die in 

der Zeit zwischen dem 1. Oktober 2007 und dem 31. Dezember 2009 bei 

Fortgeltung des BAT/BAT-O höhergruppiert worden wären, in ihrer bisheri-

gen Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen Zwischen- oder 

Endstufe, die sich aus der Summe des bisherigen Tabellenentgelts und 

dem nach Absatz 2 ermittelten Höhergruppierungsgewinn nach bisherigem 

Recht ergibt; die Stufenlaufzeit bleibt hiervon unberührt. 3Bei Beschäftigten 

mit individueller Endstufe erhöht sich in diesen Fällen ihre individuelle 

Endstufe um den nach bisherigem Recht ermittelten Höhergruppierungs-

gewinn. 4Der Höhergruppierungsgewinn nach Satz 2 oder 3 wird für Be-

schäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung fan-

den, um den Faktor 1,08108 erhöht. 5§ 6 Abs. 3 Satz 4 gilt entsprechend. 

 

Protokollerklärung zu Absatz 3: 
 1Wäre die/der Beschäftigte bei Fortgeltung des BAT/BAT-O in der Zeit vom 

1. Oktober 2007 bis 31. Dezember 2007 wegen Erfüllung der Vorausset-

zungen des Absatzes 3 höhergruppiert worden, findet Absatz 3 auf schrift-

lichen Antrag vom 1. Januar 2008 an Anwendung.“ 

 

5. § 9 wird wie folgt geändert: 

 

a) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 2a eingefügt: 

 

„(2a) 1Absatz 2 gilt auf schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete 

Beschäftigte, die bei Fortgeltung des BAT/BAT-O bis spätestens 

zum 31. Dezember 2009 wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der 

Bewährung oder Tätigkeit die Voraussetzungen der Vergütungs-

gruppenzulage erfüllt hätten, unabhängig davon, ob die Hälfte der 

erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit am Stichtag erfüllt 

ist. 2Die Protokollerklärung zu § 8 Abs. 3 gilt entsprechend.“ 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 
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 „b) 1Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vorausgehender Fall-

gruppenaufstieg am 30. September 2005 bereits erfolgt, gilt Ab-

satz 2 mit der Maßgabe, dass am 1. Oktober 2005 die Hälfte 

der Gesamtzeit für den Anspruch auf die Vergütungsgruppen-

zulage einschließlich der Zeit für den vorausgehenden Aufstieg 

zurückgelegt sein muss oder die Vergütungsgruppenzulage bei 

Fortgeltung des bisherigen Rechts bis zum 31. Dezember 2009 

erworben worden wäre. 2Im Fall des Satzes 1 2. Alternative 

wird die Vergütungsgruppenzulage auf schriftlichen Antrag ge-

währt. 3Die Protokollerklärung zu § 8 Abs. 3 gilt entsprechend.“ 

 

bb) Nach Buchstabe b wird folgender neuer Buchstabe c eingefügt:  

 

 „c) 1Wäre im Fall des Buchstaben a nach bisherigem Recht der 

Fallgruppenaufstieg spätestens am 30. September 2007 er-

reicht worden, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass am 1. Okto-

ber 2007 die Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch auf die 

Vergütungsgruppenzulage einschließlich der Zeit für den vo-

rausgehenden Aufstieg erreicht worden sein muss und die Ver-

gütungsgruppenzulage bei Fortgeltung des bisherigen Rechts 

bis zum 31. Dezember 2009 erworben worden wäre . 2Die Pro-

tokollerklärung zu § 8 Abs. 3 gilt entsprechend.“ 

 

c) Nach Absatz 4 wird folgende Protokollerklärung angefügt:  

 

„Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 2:  

Die Besitzstandszulage erhöht sich ab 1. Januar 2008 um 6,0 v. H.“ 

 

6. In § 11 wird nach Absatz 2 folgende Protokollerklärung eingefügt:  

 

„Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2:  

Die Besitzstandszulage erhöht sich ab 1. Januar 2008 um 3,1 v. H.“ 

 

7. § 17 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Eingruppierungs- bzw. Einrei-

hungsvorgänge“ durch das Wort „Eingruppierungsvorgänge“ ersetzt.  

 

b) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 1 werden die Wörter „bzw. Einreihungen“ gestrichen.  

 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:  

 

 „2In den Fällen des § 16 (Bund) Abs. 3a TVöD kann die Eingruppie-

rung unter Anwendung der Anlage 2 TVÜ-Bund in die in dem unmit-

telbar vorhergehenden Arbeitsverhältnis gem. § 4 Abs. 1 i. V. m. An-

lage 2 TVÜ-Bund, § 8 Abs. 1 und 3 oder durch vergleichbare Rege-

lungen erworbene Entgeltgruppe erfolgen, sofern das unmittelbar 

vorhergehende Arbeitsverhältnis vor dem 1. Oktober 2005 begründet 

worden ist.“ 

 

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

 

dd) Nach Absatz 7 wird folgende Protokollerklärung eingefügt:  

 

„Protokollerklärung zu Absatz 7 Satz 2: 

Im vorhergehenden Arbeitsverhältnis noch nicht vollzogene Bewährungs-, 

Tätigkeits- oder Zeitaufstiege werden in dem neuen Arbeitsverhältnis nicht 

weitergeführt.“ 

 

c) Nach Absatz 9 wird folgende Protokollerklärung zu den Sätzen 1 und 2 

eingefügt:  

 

„Protokollerklärung zu Absatz 9 Satz 1 und 2:  

Die Zulage für Vorarbeiter/innen und Vorhandwerker/innen sowie Lehrge-

sellen/innen erhöht sich ab 1. Januar 2008 um 3,1 v. H.“ 

 

d) Satz 2 der Protokollerklärung zu § 17 wird aufgehoben.  

 

8. § 19 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„(1) Zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem Inkrafttreten der neuen 

Entgeltordnung gelten für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 2Ü 

übergeleitete worden sind oder in die Lohngruppe 1 mit Aufstieg 

nach 2 und 2a oder in die Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach 2a einge-
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stellt worden sind oder werden, ab 1. Januar 2008 folgende Tabel-

lenwerte: 

 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

1.601,14 1.773,32 1.835,18 1.917,66 1.974,37 2.016,64“

 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„(2) 1Übergeleitete Beschäftigte der Vergütungsgruppe I BAT/BAT-O un-

terliegen dem TVöD. 2Sie werden in die Entgeltgruppe 15 Ü überge-

leitet. 3Für sie gelten ab 1. Januar 2008 folgende Tabellenwerte: 

 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

4.459,08 4.948,80 5.412,75 5.722,05 5.794,22 

 
4Die Verweildauer in den Stufen 2 bis 5 beträgt jeweils fünf Jahre. 
5§ 6 Abs. 4 findet keine Anwendung.“ 

 

9. In § 24 Absatz 2 Satz 2 wird das Datum „31. Dezember 2007“ durch das Datum 

„31. Dezember 2010“ ersetzt. 

 

10. Anlage 1 TVÜ-Bund Teil C Nr. 10 wird wie folgt gefasst: „Tarifvertrag über die 

Geltung des Tarifvertrages über sozialverträgliche Begleitmaßnahmen im Zu-

sammenhang mit der Umgestaltung der Bundeswehr vom 18. Juli 2001 für die 

Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH vom 15. Januar 2002.“  

 

11. In der Tabelle in Anlage 3 TVÜ-Bund wird die Zeile  

 

„14 IIa Ib nach 5 u. Jahren OZ 2 39 110 € nach 4 Jahren 

dauerhaft“ 

 

 wie folgt gefasst: 

 

„14 IIa Ib nach 5 u. 6  

Jahren 

OZ 2 39 110 € nach 4 Jahren 

dauerhaft“ 

 

12. In der Überschrift der Anlage 4 TVÜ-Bund werden die Worte „Eingruppierungs- 

und Einreihungsvorgänge“ durch das Wort „Eingruppierungsvorgänge“ ersetzt. 
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§ 2  

Änderungen des TVÜ-Bund zum 1. April 2008 

Der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten des Bundes in den TVöD und zur 

Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Bund) vom 13. September 2005, zuletzt geän-

dert durch § 1 dieses Tarifvertrages, wird wie folgt geändert: 

 

1. In der Protokollerklärung zu § 6 Abs. 3 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 ange-

fügt:  

 

„3Am 1. April 2008 wird das Entgelt der individuellen Endstufe für Beschäftigte 

der Entgeltgruppen 10 und höher, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost 

Anwendung finden, um den Faktor 1,08108 erhöht.“ 

 

2. § 12 Abs. 3 wird aufgehoben. 

 

 

§ 3 

Änderung des TVÜ-Bund zum 1. Juli 2008 

Der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten des Bundes in den TVöD und zur 

Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Bund) vom 13. September 2005, zuletzt geän-

dert durch § 2 dieses Tarifvertrages, wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 5 werden nach Absatz 2 folgende Protokollerklärungen eingefügt:  

 

„Protokollerklärungen zu Absatz 2 Satz 2: 

1. Findet der TVöD am 1. Oktober 2005 für beide Beschäftigte Anwendung 

und hat einer der beiden im September 2005 keine Bezüge erhalten we-

gen Elternzeit, Wehr- oder Zivildienstes, unbezahlten Sonderurlaubs auf-

grund von Familienpflichten im Sinne des § 4 Abs. 2 BGleiG, Sonderur-

laubs, bei dem der Arbeitgeber vor Antritt ein dienstliches oder betriebli-

ches Interesse an der Beurlaubung anerkannt hat, Bezuges einer Rente 

auf Zeit wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen Ablaufs der 

Krankenbezugsfristen, erhält die/der andere Beschäftigte zusätzlich zu ih-

rem/seinem Entgelt den Differenzbetrag zwischen dem ihr/ihm im Sep-

tember 2005 individuell zustehenden Teil des Unterschiedsbetrages zwi-
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schen der Stufe 1 und 2 des Ortszuschlags und dem vollen Unterschieds-

betrag als Besitzstandszulage. 

 

2. Hat die andere ortszuschlagsberechtigte oder nach beamtenrechtlichen 

Grundsätzen familienzuschlagsberechtigte Person im September 2005 

aus den in Nr. 1 genannten Gründen keine Bezüge erhalten, erhält die/der 

in den TVöD übergeleitete Beschäftigte zusätzlich zu ihrem/seinem Ent-

gelt den vollen Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 

des Ortszuschlags als Besitzstandszulage. 

 

3. 1Ist die andere ortszuschlagsberechtigte oder familienzuschlagsberechtig-

te Person im September 2005 aus dem öffentlichen Dienst ausgeschie-

den, ist das Tabellenentgelt ab dem 1. Juli 2008 auf Antrag neu zu ermit-

teln. 2Basis ist dabei die Stufenzuordnung nach § 6 Abs. 1 Satz 2, die sich 

zum 1. Oktober 2007 ergeben hätte, wenn das Vergleichsentgelt unter Be-

rücksichtigung der Stufe 2 des Ortszuschlags gebildet worden wäre. 

 

4. 1Die Besitzstandszulage nach den Nrn. 1 und 2 oder das neu ermittelte 

Tabellenentgelt nach Nr. 3 wird auf einen bis zum 30. September 2008 zu 

stellenden schriftlichen Antrag (Ausschlussfrist) vom 1. Juli 2008 an ge-

zahlt. 2Ist eine entsprechende Leistung bis zum 31. März 2008 schriftlich 

geltend gemacht worden, erfolgt die Zahlung vom 1. Juni 2008 an.  

 

5. 1In den Fällen der Nrn. 1 und 2 wird bei Stufensteigerungen und Höher-

gruppierungen der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf die Be-

sitzstandszulage angerechnet. 2Die/Der Beschäftigte hat das Vorliegen 

der Voraussetzungen der Nrn. 1 und 2 nachzuweisen und Änderungen 

anzuzeigen. 3Die Besitzstandszulage nach den Nrn. 1 und 2 entfällt mit 

Ablauf des Monats, in dem die/der andere Beschäftigte die Arbeit wieder 

aufnimmt.“ 

 

2. In § 9 wird nach Absatz 4 folgende Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 1 ange-

fügt:  

 

„Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 1: 
1Unterbrechungen wegen Elternzeit, Wehr- oder Zivildienstes, unbezahlten 

Sonderurlaubs aufgrund von Familienpflichten im Sinne des § 4 Abs. 2 BGleiG, 

Sonderurlaubs, bei dem der Arbeitgeber vor Antritt ein dienstliches oder betrieb-

liches Interesse an der Beurlaubung anerkannt hat, Bezuges einer Rente auf 
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Zeit wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen Ablaufs der Krankenbe-

zugsfristen sowie wegen vorübergehender Übertragung einer höherwertigen 

Tätigkeit sind unschädlich. 2In den Fällen, in denen eine Unterbrechung aus 

den in Satz 1 genannten Gründen nach dem 30. September 2005 und vor dem 

1. Juli 2008 endet, wird eine Besitzstandszulage nach § 9 Abs. 1, 2 oder 3 

Buchst. b oder c vom 1. Juli 2008 an gezahlt, wenn bis zum 

30. September 2008 ein entsprechender schriftlicher Antrag (Ausschlussfrist) 

gestellt worden ist. 3Ist eine entsprechende Leistung bis zum 31. März 2008 

schriftlich geltend gemacht worden, erfolgt die Zahlung vom 1. Juni 2008 an.“ 

 

3. § 10 wird wie folgt geändert:  

 

 a) Nach Satz 5 werden folgende Sätze 6 bis 9 angefügt: 

 

 „6Ist Beschäftigten, die eine Besitzstandszulage nach Satz 1 erhalten, die 

anspruchsbegründende Tätigkeit bis zum 30. September 2007 dauerhaft 

übertragen worden, erhalten sie eine persönliche Zulage. 7Die Zulage 

nach Satz 6 wird für die Dauer der Wahrnehmung dieser Tätigkeit auf ei-

nen bis zum 30. September 2008 zu stellenden schriftlichen Antrag (Aus-

schlussfrist) der/des Beschäftigten vom 1. Juli 2008 an gezahlt. 8Die Höhe 

der Zulage bemisst sich nach dem Unterschiedsbetrag zwischen dem am 

1. Oktober 2005 nach § 6 oder § 7 zustehenden Tabellenentgelt oder Ent-

gelt nach einer individuellen Zwischen- oder Endstufe einschließlich der 

Besitzstandszulage nach Satz 1 und dem Tabellenentgelt nach der Hö-

hergruppierung. 9Allgemeine Entgeltanpassungen, Erhöhungen des Ent-

gelts durch Stufenaufstiege und Höhergruppierungen sowie Zulagen ge-

mäß § 14 Abs. 3 TVöD sind auf die persönliche Zulage in voller Höhe an-

zurechnen.“ 

 

b) Nach Satz 9 wird folgende Protokollerklärung angefügt:  

 

„Protokollerklärung zu Satz 9: 

Die Anrechnung umfasst auch entsprechende Entgeltsteigerungen, die 

nach dem 30. September 2005 und vor dem 1. Juli 2008 erfolgt sind.“  

 

4. Nach § 11 Abs. 1 werden folgende Protokollerklärungen eingefügt: 
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„Protokollerklärungen zu Absatz 1: 

1. 1Die Unterbrechung der Entgeltzahlung im September 2005 wegen Eltern-

zeit, Wehr- oder Zivildienstes, unbezahlten Sonderurlaubs aufgrund von 

Familienpflichten im Sinne des § 4 Abs. 2 BGleiG, Sonderurlaubs, bei dem 

der Arbeitgeber vor Antritt ein dienstliches oder betriebliches Interesse an 

der Beurlaubung anerkannt hat, Bezuges einer Rente auf Zeit wegen ver-

minderter Erwerbsfähigkeit oder wegen des Ablaufs der Krankenbezugs-

fristen ist für das Entstehen des Anspruchs auf die Besitzstandszulage 

unschädlich. 2Für die Höhe der Besitzstandszulage nach Satz 1 gilt § 5 

Abs. 6 entsprechend. 

 

2. Ist die andere Person im September 2005 aus dem öffentlichen Dienst 

ausgeschieden und entfiel aus diesem Grund der kinderbezogene Ent-

geltbestandteil, entsteht der Anspruch auf die Besitzstandszulage bei dem 

in den TVöD übergeleiteten Beschäftigten. 

 

3. 1Beschäftigte mit mehr als zwei Kindern, die im September 2005 für das 

dritte und jedes weitere Kind keinen kinderbezogenen Entgeltanteil erhal-

ten haben, weil sie nicht zum Kindergeldberechtigten bestimmt waren, ha-

ben Anspruch auf die Besitzstandszulage für das dritte und jedes weitere 

Kind, sofern und solange sie für diese Kinder Kindergeld erhalten, wenn 

sie bis zum 30. September 2008 einen Berechtigtenwechsel beim Kinder-

geld zu ihren Gunsten vornehmen und der Beschäftigungsumfang der kin-

dergeldberechtigten anderen Person am 30. September 2005 30 Wo-

chenstunden nicht überstieg. 3Die Höhe der Besitzstandszulage ist so zu 

bemessen, als hätte die/der Beschäftigte bereits im September 2005 An-

spruch auf Kindergeld gehabt. 

 

4. 1Bei Tod der/des Kindergeldberechtigten wird ein Anspruch nach Absatz 1 

für den anderen in den TVöD übergeleiteten Beschäftigten auch nach dem 

1. Oktober 2005 begründet. 2Die Höhe der Besitzstandszulage ist so zu 

bemessen, als hätte sie/er bereits im September 2005 Anspruch auf Kin-

dergeld gehabt. 

 

5. 1Endet eine Unterbrechung aus den in Nr. 1 Satz 1 genannten Gründen 

vor dem 1. Juli 2008, wird die Besitzstandszulage vom 1. Juli 2008 an ge-

zahlt, wenn bis zum 30. September 2008 ein entsprechender schriftlicher 

Antrag (Ausschlussfrist) gestellt worden ist. 2Wird die Arbeit nach dem 30. 

Juni 2008 wieder aufgenommen oder erfolgt die Unterbrechung aus den in 
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Nr. 1 Satz 1 genannten Gründen nach dem 30. Juni 2008, wird die Besitz-

standszulage nach Wiederaufnahme der Arbeit auf schriftlichen Antrag 

gezahlt. 3In den Fällen der Nrn. 2 und 3 wird die Besitzstandszulage auf 

einen bis zum 30. September 2008 zu stellenden schriftlichen Antrag 

(Ausschlussfrist) vom 1. Juli 2008 an gezahlt. 4Ist eine den Nrn. 1 bis 3 

entsprechende Leistung bis zum 31. März 2008 schriftlich geltend ge-

macht worden, erfolgt die Zahlung vom 1. Juni 2008 an. 5In den Fällen der 

Nr. 4 wird die Besitzstandszulage auf schriftlichen Antrag ab dem ersten 

Tag des Monats, der dem Sterbemonat folgt, frühestens jedoch ab dem 1. 

Juli 2008, gezahlt. 6Die/der Beschäftigte hat das Vorliegen der Vorausset-

zungen der Nrn. 1 bis 4 nachzuweisen und Änderungen anzuzeigen.“ 

 

5. In § 18 Abs. 3 werden die Wörter „die Regelung des TVöD“ durch die Wörter 

„die Regelung des § 14 TVöD“ ersetzt. 

 

6. In Anlage 4 TVÜ-Bund wird der Text in der Spalte „Vergütungsgruppe“, Zeile 

„13“ wie folgt gefasst:  

 

 „Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6 

 

 Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-

schulausbildung voraussetzen (IIa mit und ohne Aufstieg nach Ib) [ggf. Zulage 

nach § 17 Abs. 8 TVÜ] sowie Beschäftigte, die nach der Vergütungsordnung 

zum BAT/BAT-O originär in IIa (ohne Aufstieg) eingruppiert sind.“ 

 

 

§ 4  

Änderungen des TVÜ-Bund zum 1. Januar 2009 

Der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten des Bundes in den TVöD und zur 

Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Bund) vom 13. September 2005, zuletzt geän-

dert durch § 3 dieses Tarifvertrages, wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Protokollerklärung zu § 11 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

 

„Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2:  

Die Besitzstandszulage erhöht sich ab 1. Januar 2009 um 2,8 v. H.“ 

 

2. Die Protokollerklärung zu § 17 Abs. 9 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:  
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„Protokollerklärung zu Absatz 9 Satz 1 und 2:  

Die Zulage für Vorarbeiter/innen und Vorhandwerker/innen sowie Lehrgesel-

len/innen erhöht sich ab 1. Januar 2009 um 2,8 v. H.“ 

 

3. § 19 wird wie folgt geändert: 

 

 1. In Absatz 1 wird das Datum „1. Januar 2008“ durch das Datum „1. Januar 

2009“ ersetzt und die Tabelle wie folgt gefasst:  

 

„Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

1.645,97 1.822,97 1.886,57 1.971,35 2.029,65 2.073,11“ 

 

 2. In Absatz 2 Satz 3 wird das Datum „1. Januar 2008“ durch das Datum  

„1. Januar 2009“ ersetzt und die Tabelle wie folgt gefasst: 

 

„Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

4.583,93 5.087,37 5.564,31 5.882,27 5.956,46“ 

 

 

§ 5 

Ausnahmen vom Geltungsbereich 

1Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 31. März 2008 aus dem Arbeitsver-

hältnis ausgeschieden sind, gilt dieser Tarifvertrag nur, wenn sie dies bis 30. Sep-

tember 2008 schriftlich beantragen. 2Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 

31. März 2008 aufgrund eigenen Verschuldens ausgeschieden sind, gilt dieser Tarif-

vertrag nicht. 

 

 

§ 6 

Inkrafttreten 

1Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in Kraft. 2Abweichend von 

Satz 1 tritt  

 

a) § 2 am 1. April 2008,  
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b) § 3 am 1. Juli 2008, 

 

c) § 4 am 1. Januar 2009 

 

in Kraft. 
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Berlin, den 31. März 2008 

 

 

Für die Bundesrepublik Deutschland: 

Der Bundesminister des Innern 

In Vertretung 

 

 

 

 

Für die 

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft: 

Der Bundesvorstand 

 

 

 

 

Für die 

dbb tarifunion: 

Der 1. Vorsitzende 
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